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Alkoholgesetzrevision: Keine Mindestpreise auf alkoholischen Getränken 

Die Vereinigung Schweizer Weinhandel ruft die Kommission für Wirtschaft und 

Abgaben des Nationalrats dazu auf, anlässlich ihrer Sitzung am 13. Mai 2013 

Mindestpreise für alkoholische Getränke abzulehnen. 

Wir haben in der Schweiz keinen alkoholpolitischen Notstand! 

Der Alkoholkonsum in der Schweiz sinkt jährlich: Gemäss der Eidgenössischen Alkoholverwaltung 

sank der Gesamtkonsum reinen Alkohols von 1992 bis 2011 pro Kopf der Wohnbevölkerung um rund 

16 % von 10,1 auf 8,5 Liter. Der Weinkonsum ist im gleichen Zeitraum gar um 20 % gesunken, 

alleine zwischen 2011 und 2012 hat er um 2 % abgenommen. 

Dennoch beschloss der Ständerat im März 2013, Mindestpreise für alkoholische Getränke 

einzuführen. Damit soll das Rauschtrinken einer kleinen Minderheit der Bevölkerung eingedämmt 

und die inländische Produktion alkoholischer Getränke vor billigen Importprodukten geschützt 

werden. Weder das eine noch das andere wird jedoch erreicht werden. 

Mindestpreise würden dem ohnehin schon starken Einkaufstourismus Vorschub leisten und im Inland 

eine massive Margenerhöhung für billige Produkte auslösen. Schweizer Produkte und Händler, 

welche heute schon unter hohen Produktionskosten leiden, würden noch stärker konkurrenziert. 

Folge dieser staatlich verordneten Marktverzerrungen wären ein massiver Rückgang des 

schweizerischen Marktes. Unternehmen und Arbeitsplätze in der Schweiz wären existentiell 

gefährdet. 

Für die Vereinigung Schweizer Weinhandel ist es verantwortungslos, dass die Allgemeinheit für 

Alkoholexzesse einer Minderheit bestraft werden soll und dafür sogar die existentielle Gefährdung 

von Unternehmen in Kauf genommen wird. 

Gegen Alkoholexzesse müssen Massnahmen ergriffen werden, die die Rauschtrinker bzw. ihre 

gesetzlichen Vertreter direkt für die entstandenen direkten und indirekten Kosten ihres masslosen 

Trinkverhaltens haftbar machen. 

 

Für Rückfragen: Bruno Bonfanti, Präsident Vereinigung Schweizer Weinhandel, Tel 079 244 57 74 

 

Vereinigung Schweizer Weinhandel – die Branchenorganisation des Weinhandels in der Schweiz. 

Unsere 200 Mitgliedsfirmen – Schweizer Produzenten, Händler, Importeure und Grosshändler – 

setzen rund 80 % des in der Schweiz gehandelten Weins um. 


